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Oie Abgeordneten zum Nationalrat Or. Partik-Pabl~, Gratzer und 
Apfelbeck haben am 16. Apri I 1993 unter der Nr. 4633/J eine 
schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Beheizung der 
Zellen in der Bundespolizeidirektion Graz an mich gerichtet, die 
fOlgenden Wortlaut hat: 

111. Ist es richtig, daß Zellen der Bundespolizeidirektion 
Graz über den Normaltemperatur-Heizkreislauf - und da
her mit einer Vorlauftemoeratur von etwa 70-85 Grad 
Celsius - versorgt werden "(können)? 

2. ~Ienn ja, warum wurde dieses Beheizüngssystem gewählt, 
obwohl FUßbodenheizungen normalerweise nur mit einer 
Vorlauf temperatur von etwa 30-35 Grad betrieben werden 
sollen und die Kombination von Normal- und Niedertempe
raturelementen in einem Heizkreis technisch unsinnig 
ist? 

3. Sind seit der Inbetriebnahme der Bundespolizeidirektion 
Graz Beschwerden darüber bekanntgeworden, daß in diesen 
Zellen Inhaftierte durch übermäßige Wärmezufuhr zu Ge
ständnissen genötigt worden sein sollen? Wenn ja, \I/ie
viele und wie sind Sie den Beschwerden nachgegangen? 

4. Werden Sie dafür sorgen, die Beheizung der Zellen so zu 
adaptieren, daß keinesfalls eine Oberheizung des Bodens 
möglich ist, damit ähnlichen Vorwürfen der Erzwingung 
von Geständnissen wie etwa im Mordfall Hochgatter der 
Boden entzogen wird? Wenn nein, warum nicht? « 
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Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Ja. 

Zu Frage 2: 

Im g2samten Pol izeigefang~n~nhaus ist keine Fußbodenheizung in

stalliert. Die Wärmeversorgung erfolgt Ober Gliederheizkörper. 

Zu Frage 3: 

Nein. 

Zu Frage 4: 

Dies erübrigt sich im .Iinblick auf die Antwort zu Frage 2. 
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